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APO-GOSt §13 (Leistungsbewertung): […] 
(4) Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, die geforderten Leistungsnachweise zu erbringen. 
Verweigert eine Schülerin oder ein Schüler einzelne Leistungen oder sind Leistungen in einem Fach aus von ihr 
oder von ihm zu vertretenden Gründen nicht beurteilbar, wird die einzelne Leistung oder die Gesamtleistung 
wie eine ungenügende Leistung bewertet (§ 48 Abs. 5 SchulG). 
VV 13.4.1 Die Entscheidung darüber, ob die Gründe von der Schülerin oder dem Schüler zu vertreten sind, 
trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter. 

 
APO-GOSt §13 (Leistungsbewertung): […] 
(5) Schülerinnen und Schülern, die aus von ihnen nicht zu vertretenden Gründen die erforderlichen 
Leistungsnachweise nicht erbracht haben, ist Gelegenheit zu geben, die vorgesehenen Leistungsnachweise 
nachträglich zu erbringen. Im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter kann die Fachlehrkraft 
den Leistungsstand auch durch eine Prüfung feststellen (§ 48 Abs. 4 SchulG). 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
 

der Umgang mit Fehlzeiten im Zusammenhang mit der Leistungsbewertung gab immer wieder Anlass 
zu Fragen und Unstimmigkeiten. Diese sollen durch die Informationen im Folgenden ausgeräumt 
werden: 

 

Informationen zur Auswirkung von Fehlzeiten auf die Leistungsbewertung 

Selbst zu vertretende Gründe sind insbesondere Leistungsverweigerung, Täuschungsversuch oder 
Unleserlichkeit der Arbeit. Als Leistungsverweigerung gilt auch das unentschuldigte Fehlen, wenn 
zuvor zur Leistungserbringung aufgefordert wurde oder durch den Umfang des unentschuldigten 
Fehlens keine kontinuierliche Leistungsbeurteilung möglich ist. 

⇒ Leistungen in unentschuldigten Fehlzeiten (z.B. die mündliche Mitarbeit, geplante Vorträge, 
sportliche Leistungen. etc.) können also mit der Note 6 (0 NP) bewertet werden. 

Diese Feststellungsprüfung wird insbesondere dann angesetzt, wenn wegen häufiger oder längerer 
Versäumnisse keine ausreichende Beurteilungsgrundlage im Bereich der Sonstigen Mitarbeit vorliegt. 
Sie kann aber nur eine zu schmale Beurteilungsbasis ergänzen und nicht eine fehlende ersetzen. Es 
wird jeweils im Einzelfall anhand der Dauer und der Zeitpunkte der Abwesenheit darüber 
entschieden, ob die Beurteilungsgrundlage ausreichend ist. 

⇒ Bei zu geringer Teilnahme am Unterricht ist eine Feststellungsprüfung nicht mehr möglich und der 
Kurs ist nicht bewertbar. 

Wenn Pflichtkurse wegen häufiger Fehlzeiten ohne Bewertung bleiben und diese Pflichtbelegung 
nicht nachgeholt werden kann, oder wenn nicht mindestens 38 Kurse in der Qualifikationsphase als 
belegt gelten, muss die Schülerin oder der Schüler in den nachfolgenden Jahrgang zurücktreten. Ist 
ein Rücktritt nicht mehr möglich (vgl. APO-GOSt §19 - Rücktritte), muss die gymnasiale Oberstufe 
verlassen werden. 
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Kurzfristige Erkrankung 
 
Erkrankt eine Schülerin oder ein Schüler während des Unterrichtstages, so muss sie/er sich in jedem 
Fall abmelden. 
Über eine aktive oder passive Teilnahme am Sportunterricht bei Verletzungen entscheidet 
ausschließlich der Sportlehrer.  

 

Sportbefreiungen 
 

Aus zwingenden gesundheitlichen Gründen können Schülerinnen und Schüler ganz oder teilweise 
vom Sportunterricht freigestellt werden. Diese Freistellung muss bei der Schule durch die 
Erziehungsberechtigten oder durch die volljährige Schülerin bzw. den volljährigen Schüler beantragt 
und begründet werden. Dabei ist immer ein ärztliches Attest beizufügen. 
 
a) Befreiung von Teilen des Sportunterrichts (der Regelfall) 

Auf der Grundlage eines Antrags mit ärztlichem Attest kann die Sportlehrkraft eine 
Freistellung bis zu maximal vier Wochen (insgesamt pro Halbjahr) aussprechen. 
Bei dieser krankheitsbedingten Sportpraxis-Freistellung entfallen die Pflichtkurse im Fach Sport 
nicht. Sie müssen zwar nicht nachgeholt werden, trotzdem bleibt die Besuchsverpflichtung 
erhalten. Daraus folgt, dass auch bei einer Sportfreistellung grundsätzlich Anwesenheitspflicht 
besteht. Neben der Anwesenheitspflicht besteht auch Mitarbeitspflicht, z.B. bei 
sportartspezifischer Theorie oder bei Leistungen, die im Einzelfall möglich sind, etwa bei der 
Hilfestellung, bei Schiedsrichtertätigkeit oder beim Geräteaufbau und dgl. lediglich vom Attest 
ausgenommene sportpraktische Leistungen sind nicht zu erbringen. Die nicht erbrachten 
Leistungen werden mit o.B. (ohne Beurteilung) bewertet. 
Durch die teilweise Befreiung darf die Bewertbarkeit des gesamten Kurses nicht gefährdet werden! 

 
b) Vollständige/langfristige Sportbefreiung 

Längere Freistellungen (mehr als 4 Wochen) vom Sportunterricht kann nur der Schulleiter auf 
der Basis eines schul- oder amtsärztlichen Gutachtens aussprechen. Über Art und Umfang der 
Freistellung erhalten die Schülerin bzw. der Schüler und/oder die Erziehungsberechtigten eine 
Mitteilung. 

 
In solchen Fällen sollte so früh wie möglich eine Beratung durch die Stufenleiter eingeholt 
werden! 

 
Sollte durch eine vollständige/langfristige Sportbefreiung ein Sportkurs nicht bewertbar sein, 
kann das schwerwiegende Folgen auf die Schullaufbahn haben. Ggf. sind Umwahlen, 
zusätzliche Wahlen oder sogar ein Rücktritt in den nachfolgenden Jahrgang notwendig, da die 
Belegung und der Besuch der Sportkurse verpflichtend sind. 
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